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BGH 6 StR 382/25 - Beschluss vom 8. Dezember 2025 (LG Niirnberg-Fiirth)

Verwerfung der Revision als unbegriindet.

§ 349 Abs. 2 StPO

Entscheidungstenor

Die Revision des Angeklagten gegen das Urteil des Landgerichts Nurnberg-Firth vom 30. April 2025 wird als
unbegriindet verworfen.

Der Beschwerdefihrer hat die Kosten des Rechtsmittels zu tragen.

Griinde

Die Darstellung des Ergebnisses der DNA-Analyse, die auf die Mitteilung beschrankt ist, der Angeklagte kénne als
Mitverursacher einer an einem Tatwerkzeug gesicherten DNA-Spur ,nicht ausgeschlossen werden®, verfehlt nicht nur die
insoweit bestehenden Darlegungsanforderungen (vgl. nur BGH, Beschliisse vom 28. August 2018 - 5 StR 50/17, BGHSt
63, 187; vom 29. Juli 2020 - 6 StR 211/20; vom 12. August 2021 — 2 StR 325/20, Rn. 5 ff.). Sie begegnet auch im
Ubrigen rechtlichen Bedenken. Denn der Umstand, dass der Angeklagte als Spurenverursacher nicht ausgeschlossen
werden kann, lasst keinen Schluss auf seine Taterschaft zu (vgl. BGH, Beschlisse vom 16. November 2016 - 2 StR
141/16, Rn. 7; vom 27. Juni 2017 — 2 StR 572/16, Rn. 15).

Uberdies fehlt es an der Mitteilung der Umstande, die zur Identifizierung des Angeklagten durch den Zeugen in der
Hauptverhandlung gefiihrt haben (vgl. BGH, Beschlisse vom 8. Februar 2023 - 6 StR 516/22, Rn. 5; vom 12. September
2023 - 4 StR 142/23, Rn. 5). Hierzu hatte insbesondere Anlass bestanden, weil der Zeuge den Angeklagten im
Ermittiungsverfahren nicht wiedererkannt hat. Der Senat schlieRt jedoch wegen der dichten Beweislage im Ubrigen aus,
dass das Urteil auf diesen Rechtsfehlern beruht, zumal der Angeklagte das Zusammentreffen mit dem Geschadigten

eingerdumt hat.

11



	Rechtsprechung (hrr-strafrecht.de)
	BGH 6 StR 382/25 - Beschluss vom 8. Dezember 2025 (LG Nürnberg-Fürth)
	Verwerfung der Revision als unbegründet.   § 349 Abs. 2 StPO
	Entscheidungstenor
	Gründe



